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Der 1987 in 2. Auflage erschienene Kommentar zur Strafpro
zeßordnung stellt in Inhalt und Form eine völlige Neubear
beitung dar.* Er schließt eine immer stärker empfundene 
Lücke in unserer strafprozeßrechtlichen Literatur, zumal die 
1. Auflage nahezu 20 Jahre zurückliegt und zum damaligen 
Zeitpunkt noch wenig praktische Erfahrungen verarbeitet 
werden konnten. Diese erste Erläuterung der gerade verab
schiedeten StPO konnte sich auch noch nicht auf eine wissen
schaftlich tiefgründige, lehrbuchmäßige Bearbeitung des da
mals neuen Strafprozeßrechts stützen und stellte — als „ Lehr
kommentar“ bezeichnet — eine Art Symbiose von Kommen
tar und Lehrbuch dar.1

Für das Autorenkollektiv der 2. Auflage gab es völlig verr 
änderte Ausgangsbedingungen. Abgesehen von der Aufgabe, 
die seit 1968 erfolgten Änderungen und Ergänzungen der 
StPO mif ihren Kommentierungen^ zu berücksichtigen, wa
ren die Erfahrungen* aus der langjährigen Anwendung un
seres Strafprozeßrechts auszuwerten. Dabei war es notwen
dig, diese Erfahrungen selektiv „auszubeuten“ — ein Vorge
hen, das natürlich auch dem begrenzten Seitenumfang des 
Kommentars geschuldet war.

Die umfangreiche Rechtsprechung, namentlich des Ober
sten Gerichts, war in ihrer aktuellen Gewichtigkeit für die 
Kommentierung auszuwählen. Es konnte aber auch auf Ein
schätzungen der Rechtsprechung zu wichtigen Komplexen 
des Strafprozeßrechts* 1 2 3, auf Standpunkte und Hinweise des 
Obersten Gerichts, natürlich auf die entsprechenden Be
schlüsse des Präsidiums4 und Richtlinien des Plenums des 
Obersten Gerichts5 6 zurückgegriffen werden. Nicht zuletzt 
standen die Ergebnisse der komplexen Analyse der Wirk
samkeit der StPO zur Verfügung, die als Aufgabe des Gesetz
gebungsplans 1981 bis 1985 von einer Arbeitsgruppe der zen
tralen Justiz- und Sicherheitsorgane und der Rechtswissen
schaft unter Leitung des Ministeriums der Justiz angefertigt 
worden war.® '

Heranzuziehen waren auch die normativen Regelungen 
des Ministers der Justiz, die insbesondere in Form von Rund
verfügungen die im 8. Kapitel der StPO den Gerichten oblie
genden Aufgaben bei der Strafenverwirklichung näher be- 
zeichneten, und die das Ermittlungsverfahren untersetzenden 
normativen Regelungen des Generalstaatsanwalts der DDR.7

Das geltende Strafprozeßrecht wird in entscheidenden 
Komplexen durch solche normativen Regelungen sowie durch 
verbindliche Festlegungen in Beschlüssen und Richtlinien des 
Obersten Gerichts interpretiert, um es in der Praxis der Ge
richte, der Staatsanwaltschaft und der Untersuchungsorgane 
einheitlich durchzusetzen. Es scheint jedoch, daß die Verfas
ser des Kommentars bei der Bewältigung des Verhältnisses 
von StPO und normativen Regelungen zur Durchsetzung der 
StPO nicht wenige Schwierigkeiten hatten. Ihr Interpreta
tionsrahmen war notwendigerweise eingeengt. Dies führte 
vielfach dazu, daß sich die Kommentierung in der Wieder
gabe der entsprechenden subgesetzlichen Regelungen er
schöpfte.

Zu den veränderten Ausgangsbedingungen für die Ver
fasser des Kommentars sind auch die durch die Strafprozeß
rechtswissenschaft der DDR erreichten Ergebnisse zu zählen. 
Sie dokumentieren sich hauptsächlich im Lehrbuch des Straf
verfahrensrechts (3. Aufl., Berlin 1987) und in Publikationen 
der „Neuen Justiz“. Monographische Literatur ist jedoch 
kaum vorhanden, was die theoretisch-praktisch vertiefende 
und wissenschaftskritische Auseinandersetzung in der Straf
prozeßrechtswissenschaft der DDR nicht gefördert hat. Den
noch ist die wissenschaftliche Diskussion sowohl innerhalb 
der Strafprozeßrechtswissenschaft als auch in der Praxis in 
den letzten Jahren bedeutend intensiviert worden.8

Die Mitarbeit nahezu aller Strafprozeßrechtswissenschaft
ler der DDR am Kommentar hat zweifellos dazu beigetragen, 
die in den letzten Jahren in der Strafprozeßrechtswissen

schaft hervorgebrachten Erkenntnisse in die Kommentierung 
einfließen zu lassen. Daß die Verfasser des Lehrbuchs Straf
verfahrensrecht meist auch die Kommentierung der entspre
chender? Kapitel bzw. Abschnitte der StPO übernommen ha
ben, hat aber sicher die kritische Sichtweite nicht gefördert.

Die günstigen Ausgangsbedingungen hüben die Verfasser 
so genutzt, daß mit dem Kommentar ein Werk vorgelegt wer
den konnte, das insgesamt die Erwartungen erfüllt und sich 
gleichwertig in die Kommentarreihe des Staatsverlages ein
ordnet. Als unentbehrliches Nachschlagewerk für den Prakti
ker erweist es sich nicht zuletzt durch die treffenden Hin
weise auf die zentralen Anleitungsdokumente und Rechtspre
chungshinweise (obwohl natürlich Hinweise auf nicht 
veröffentlichte Urteile, die sich an vielen Stellen finden, be
fremden müssen, weil zitierte Rechtsstandpunkte aus Urtei
len ihren Sinn vielfach erst aus dem der Entscheidung zu
grunde liegenden Sachverhalt erhalten). Der Kommentar ist 
nicht allein ein wertvolles Arbeitsmittel für die in der Praxis 
tätigen Juristen, sondern er hat sich auch in der Ausbildung 
der Studenten bewährt; er ist eine sinnvolle Ergänzung deS 
Lehrbuchs bei der Aneignung des Strafprozeßrechts der 
DDR.

Der Kommentar ist gut handhabbar; die gewählte Verwei
sungstechnik ist insgesamt gelungen, wirkt aber bei der 
Kommentierung einzelner Komplexe (insbesondere von Vor
schriften der 1. DB zur StPO) durch das Aneinanderreihen 
vieler Verweisungen verwirrend (vgl. z. B. S. 450). Hilfreich 
ist ohne Zweifel die Kommentierung weiterer mit der StPO 
zusammenhängender Rechtsvorschriften, auch wenn sich die 
Verfasser hier einschränken mußten.

Die Literatur und die Quellen, insbesondere der herange
zogenen Dokumente, sind im allgemeinen — auch dank des

* StPO-Kommentar, 2., völlig neubearb. Aufl., Berlin 1987; 544 S.; 
ЕѴР (DDR): 20 M; alle Seitenangaben ohne nähere Bezeichnung 
beziehen sich auf diesen Kommentar.

Die in diesem Beitrag enthaltenen Bemerkungen zur Weiterent
wicklung des Strafprozeßrechts im Hinblick auf die künftige 
Neufassung der StPO sind nicht als Kritik am StPO-Kommentar 
zu verstehen, denn seine Interpretationen beziehen sich aus
schließlich auf das geltende Recht.
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